
Beitrags- und Gebührenordnung des Kleingärtnervereins "Am Silbersee" e.V. Leipzig 

Mitgliederbeschluss vom 13.04.2024 (Gültigkeit bis zu einem neuen Beschluss)  

 

Jährlich einmal zu entrichten  

01 Mitgliedsbeiträge  

a) für Gartenhauptpächter  25.03.2017      35,00 €  

b) für Gartennebenpächter  25.03.2017      12,00 € 

02. Werterhaltungsumlage Verein (Vereinslaube, Zäune Wege) 19.06.2004 10,00 € 

03. Pachtzins z.Zt. pro m²     0,21 €  

Die Pachthöhe wird durch die Vertragspartner Stadtverband als Generalpächter und den 

Bodeneigentümern jeweils verhandelt.  

04. Werterhaltungsumlage Stromnetz          5,00 € 

05. Werterhaltungsumlage Wassernetz 14.03.2020      10,00 €  

 

Im Einzelfall zu entrichten  

 

06  Aufnahmegebühr für alle Neumitglieder  25.03.2017    10,00 € 

07  Anteil am gegenständlichen Vereinseigentum    15.03.2014             200,00 €  

      bei Neuverpachtung eines Gartens/Hauptpächterwechsel  

08  Verwaltungsaufwand für Nichtmitglieder           25.03.2017    90,00 € 

09  Gebühren für Wertermittlung, bis 2.500,00 Euro -      50,00 €  

      (je weitere 500,00 Euro    2,50Euro; Höchstwert 60,00 Euro)  

10  Rodungsumlage für Wald- u. Parkbäume (über 2,5m Höhe)   19.06.2004 250,00 € 

11  Durch Mitglieder verursachter Schriftverkehr                 25.03.2017        3,00 € 

12  Gebühr weg.Verstoßes geg. §5Abs.1 u.3 der Satzung    25.03.2017    15,00 €      

 (verspät.Zahlung, Anschrifterm.)     

13  Betrag für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit pro Pflichtstunde 28.03.2026    25,00 €         

14  Betrag für Versäumten Zählerablesetermin                       25.03.2017                 10,00 €  

15  An- und Abstellen von Wasser und Strom jeweils           25.03.2017                  20,00 € 

      vom Pächter verursacht 

16  Baugenehmigungen bearbeiten                  25.03.2017    15,00 €  

17  Begründete  Einfahrt in die Anlage, Fahrzeuge bis 3,5t   25.03.2017      2,00 €.  

     2 Tage vorher anmelden! 

 

Die Beiträge für Versicherungen und der Mitgliedsbeitrag für den Stadtverband und 

Landesverband Sachsen werden nach Rechnungslegung umgelegt. 

 

Die fett gedruckten Termine sind die Termine, wo die jeweilige Gebühr auf der 

Mitgliederversammlung beschlossen wurde. 


